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Zitat

Jedermann hat das Recht, nicht, insbesondere nicht durch staatliche Gewalt am Besuch
einer Toilette zur Verrichtung der Notdurft gehindert zu werden. Dieses Recht steht
jedermann uneingeschränkt zu und ist z.B. durch Art. 3 EMRK (Europäische
Menschenrechtskonvention) und Art. 1 und 2 GG (Grundgesetz) abgesichert. Es ist
elementares Grundrecht, seine Notdurft ungehindert auf Toiletten verrichten zu
können.
....
Vor diesem Hintergrund handelt es sich nicht um eine Bagatelle, wenn teilweise an
deutschen Schulen ein Verbot ausgesprochen wird, das einen erforderlichen
Toilettenbesuch untersagt. Das Verbot eines Toilettenbesuchs stellt für das Opfer eine
massive Menschenrechtsverletzung, sogar eine Folter oder unangemessene
Verhaltensweise gemäß Art. 3 EMRK und regelmäßig eine Straftat dar.

Folgende Straftatbestände können durch das Verbot eines Toilettenganges verwirklicht
werden:

Körperverletzung im Amt gemäß § 340 StGB
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